
 

 

 

 

 
 

 

Landkreis Rotenburg 
(Wümme) 

              Der Landrat 

 
Bezeichnung: 
 
Haushaltsplan 2006 
 
 
Sachverhalt: 
 
Die Sitzungsvorlage enthält folgende Vorschläge: 
 
4.1 Amt für Wasserwirtschaft und Straßenbau 
4.1.1 Untere Wasserbehörde 
4.1.2 Untere Abfallbehörde 
4.1.3 Straßenbau (Verwaltungshaushalt) 
4.1.4 Straßenbau (Vermögenshaushalt) 
 
4.2 Amt für Bauaufsicht und Hochbau 
4.2.1 Eigener Hochbau, Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Ausschuss für Hoch- und Tiefbau empfiehlt, die Voranschläge für 
das Haushaltsjahr 2006 in den Haushaltsplan 2006 zu übernehmen. 

 
 
 
 
 
 
Dr. Fitschen 
 

 

M it te i l ungsvor l age  
Amt für Bauaufsicht und Hochbau  

Tagesordnungspunkt: 4 
 

 

Drucksachen-Nr.:  2001-06/1248 

Status:         öffentlich 

Datum:     25.07.2012 

 
Termin  Beratungsfolge: 

Abstimmungsergebnis 

Ja Nein Enthalt. 

04.11.2005 Ausschuss für Hoch- und Tiefbau 

30.11.2005 Finanzausschuss 

06.12.2005 Kreisausschuss 

15.12.2005 Kreistag 
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Voranschläge für den Haushaltsplan 2006 

a. Untere Wasserbehörde Verwaltungshaushalt  

 

Lfd. 
Nr. 

E - Einn. 
A - 
Ausg. 

Haushalts- 
stelle 

Bezeichnung Ansatz 
2006 

Ansatz 
2005 

Rechnung 
2004 

Begründung 

1 E 1230.101000.2 Verwaltungsgebühren 
(nach Wasserrecht) 

75.000 60.000 104017 Es handelt sich um Gebühren für 
wasser-rechtliche Erlaubnisse und 
Genehmigungen im Rahmen des 
übertragenen Wirkungs-kreises. 

        
2 E 1230.101100.0 Gebühren für andere 

Dienststellen 
5.000 5.000 14.677 Die Gebühren für andere Dienststellen 

werden aus buchungstechnischen 
Gründen getrennt vereinnahmt (s. lfd. 
Nr. 8). 

        

3 E 1230.168000.1 Kostenerstattung für Er-
satzvornahmen (nach 
Wasserrecht) 

2000 2000 205 Einnahmen sind nur bei entsprechenden 
Ausgaben zu erwarten (s. lfd. Nr. 7).  

        

4 E 1230.171000.7 Erstattung der Verwal-
tungskosten nach dem 
Abwasserabgabengeset
z 

20.000 20.000 19.685 Aus dem Aufkommen der 
Abwasserabgabe (Hebung 2005) wird 
eine Verwaltungskostenerstattung in 
Höhe von 447,38 € pro Ab-
gabenbescheid für Einzeleinleiter 
(Abwasserreinigungsanlagen bzw. 
Klärteichanlagen) gewährt. 

45 Bescheide x 447,38 € = 20.132,10 € 

        

5 E 1230.171100.5 Erstattung der Verwal-
tungskosten - Wasser-
entnahmegebühren- 

4.700 4.700 4.016 Aus dem Aufkommen der 
Wasserentnahmegebühr erhält der 
Landkreis für die Hebung der Gebühr 
eine Verwaltungskostenerstattung von 
236 € pro Bescheid. 

20 Bescheide x 236 € = 4.720 € 

        

6 E 1230.260000.9 Bußgelder, Zwangsgel-
der (nach Wasserrecht) 

3.000 3.000 1.454 Es handelt sich um Bußgelder zur 
Ahndung von Verstößen gegen 
wasserrechtliche Bestimmungen und 
Zwangsgelder zur Durchsetzung 
ordnungsbehördlicher Maßnahmen. 
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Lfd. 
Nr. 

E - Einn. 
A - 
Ausg. 

Haushalts- 
stelle 

Bezeichnung Ansatz 
2006 

Ansatz 
2005 

Rechnung 
2004 

Begründung 

7 A 1230.633000.3 Kosten für Ersatzvor-
nahmen (nach Wasser-
recht) 

2.000 2.000 205 Eventualansatz für Grabenräumungen im 
Wege der Ersatzvornahme, volle 
Kostenerstattung (s. lfd. Nr. 3). 

        
8 A 1230.638000.0 Gebühren für andere 

Dienststellen 
5.000 5.000 14.677 Es handelt sich um wasserrechtliche 

Verfahren, bei denen neben der 
Verwaltungsgebühr des Landkreises 
auch Gebühren anderer beteiligter 
Behörden in einem Bescheid erhoben 
werden. Dieser Gebührenanteil ist 
abzuführen (s. lfd. Nr. 2). 

        
9 A 1230.655000.0 Maßnahmen der Gefah-

renabwehr (nach Was-
serrecht) 

2.000 2.000 1.531 Nach den bisherigen Erfahrungen ist es 
notwendig, aus dieser Haushaltsstelle 
nicht nur Wasseruntersuchungen zu 
bezahlen, sondern alle Maßnahmen zur 
Beseitigung von eingetretenen 
Gewässerverschmutzungen, sofern der 
Verursacher nicht zu ermitteln ist bzw. 
die Kosten nicht dem Verursacher 
auferlegt werden können. Maßnahmen 
der Gefahrenabwehr können nötig sein 
bei Ölunfällen, 
Grundwasserverschmutzungen und 
Verunreinigungen von Vorflutern. 
Als Maßnahmen kommen in Betracht die 
Entnahme von Wasserproben, der 
Einbau von Ölsperren usw. 

        
10 A 1230.661000.8 Mitgliedsbeitrag DWA  400 400 358 Mitgliedsbeitrag 2006 

(ehemals ATV)  
        

11 A 1230.661000.1 Beitrag an den Wasser-
verbandstag Nieders. 

500 500 402 Mitgliedsbeitrag 2006 

        

12 A 1230.679000.2 Kostenerstattung UA 
1231 

68.000 65.000 65.000 Leistungsanteil der unteren 
Wasserbehörde am Labor. 
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13 E 1231.100000.1 Wasseruntersuchungs-
gebühren 

255.000 245.000 227369 Im Rahmen der Gewässeraufsicht werden 
durch das kreiseigene Labor Abwasser-
anlagen bis zu vierundzwanzigmal pro 
Jahr untersucht. Hinzu kommen 
Badewasser-untersuchungen, 
Trinkwasseruntersuchungen von 
Einzelbrunnen und Untersuchungen für 
die Staatsanwaltschaft im Rahmen von 
Ermittlungsverfahren wegen Gewässer-
verunreinigungen. 

        
14 E 1231.169000.5 Kostenerstattung  

UA 1100, 1230, 5030 
100.500 100.500 97.500 Leistungsanteile des Ordnungsamtes, der 

Unteren Wasserbehörde und des 
Gesundheitsamtes. 

        
15 A 1231.570000.8 Verbrauchsmaterial 

Wasseruntersuchungslab
or 

17.000 15.000 15.000 Das Verbrauchsmaterial besteht 
insbesondere aus Chemikalien, und 
Gefäßen verschiedenster Art. 

        
16 A 1231.671000.0 Qualitätssicherung 3.000 3.000 2.988 Gebühren für wiederkehrende Prüfungen 

im Rahmen der Akkreditierung des 
Labors. 

        
17 A 1231.679000.9 Verwaltungsgemeinkoste

n 
29.600 29.000 28.279 Anteile des Labors an den Kosten der 

Kreisorgane und Querschnittsämter. 
        

18 A 1231.680000.0 Abschreibungen 10.500 12.000 8.466 Abschreibung der Laborgeräte und 
Einrichtungen einschl. Gebäude. 

        
19 A 1231.685000.6 Verzinsung des Anlage-

kapitals 
3.700 5.000 3.201 Verzinsung der Restbuchwerte. 
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Vermögenshaushalt 
 

Lfd. 
Nr. 

E - Einn. 
A - 
Ausg. 

Haushalts- 
stelle 

Bezeichnung Ansatz 
2006 

Ansatz 
2005 

Rechnung 
2004 

Begründung 

20 A 1231.935000.0 Einrichtung des Wasser- 
untersuchungslabors 

39.000 6.000 -855, Neu- und Ersatzbeschaffung von 
Geräten für das 
Wasseruntersuchungslabor, 
insbesondere Ersatzbeschaffung eines 
Laborbusses. 

 
 
b. Untere Abfallbehörde    Verwaltungshaushalt 
 

Lfd. 
Nr. 

E - Einn. 
A - 
Ausg. 

Haushalts- 
stelle 

Bezeichnung Ansatz 
2006 

Ansatz 
2005 

Rechnung 
2004 

Begründung 

1 E 1240.100000.0 Verwaltungsgebühren 3.000 4.000 2.738 Gebühren für die vom Landkreis als 
untere Abfallbehörde zu erteilenden 
Genehmigungen sowie Verfahrenskosten 
in Ordnungs- und 
Widerspruchsverfahren. 

        
2 E 1240.165000.5 Überschuß gem. § 12 

Nds AbfG 
12.000 15.000 0 Überschuß aus dem Abfallgebühren-

aufkommen für die Erkundung, 
Gefährdungsabschätzung, Sicherung, 
Sanierung und Überwachung von 
Altablagerungen (siehe auch lfd. Nr. 9) 

        
3 E 1240.1651.100.3 Erstattung vom Abfall-

wirtschaftsbetrieb für 
rechtswidrige Abfall-
ablagerungen 

1.000 1.000 0 Erstattung für die Hausmüllanteile von 
wild abgelagertem Müll. 

        
4 E 1240.168000.7 Erstattung von 

Räumungskosten bei 
rechtswidrigen Abfall-
ablagerungen 

500 500 7.669 Verursacher abgelagerter Abfälle 
müssen im Falle ihrer späteren 
Ermittlung die Räumungskosten 
erstatten. 

        
5 E 1240.168100.5 Erstattung der Kosten 

für Ersatzvornahmen 
5.000 5.000 419 Die im Rahmen von durchgeführten 

Ersatz-vornahmen entstandenen Kosten 
sind vom Verursacher zu erstatten (s. 
lfd. Nr. 8). 

        
6 E 1240.260000.4 Bußgelder, 

Zwangsgelder 
10.000 10.000 7.080 Es handelt sich um Bußgelder zur 

Ahndung von Verstößen gegen die 
abfallrechtlichen Bestimmungen. 

        
7 A 1240.626000.4 Kosten für die Beseiti-

gung rechtswidriger 
Abfallablagerungen 

2.000 2.000 0 Bei Ablagerungen im Wald oder in der 
freien Landschaft, wenn der Verursacher 
nicht zu ermitteln ist. 
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  8 A 1240.638000.5 Kosten der Ersatz-
vornahme 

5.000 5.000 0 Bei den Ordnungsverfahren wird die 
Ersatzvornahme durchgeführt (s. lfd. Nr. 
5). 

        
9 A 1240. 655000.6 Gefährdungsabschätzu

ng bei gemeindlichen 
Altablagerungen 

12.000 15.000 2.389 Monitoring bei mehreren gemeindlichen 
Altlablagerungen (s. lfd. Nr. 2) 

        
10 A 1240.655300.0 Maßnahmen der 

Gefahrenabwehr  
9.000 2.000 27 Erstermittlung nach dem 

Bodenschutzgesetz zu Lasten des 
Landkreises. 
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